
   

 
 
 

Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Am Montag, 23. April 2018 findet um 19:00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses eine öffentliche 
Sitzung des Gemeinderates statt.  
 
Hierzu sind alle Einwohner eingeladen.   

 
Folgende Tagesordnung kommt zur Beratung: 
 

  
1. Einwohnerfragestunde 

 

2. Bauanträge: 
 

 

a) Neubau einer Wohnhaussiedlung mit 4 Reihenhäusern 
Flst.Nr. 2645, Sonnengasse 2 

b) Errichten einer Stahlhalle für reine Lagerungszwecke (ohne Aufenthaltsbereiche) 
Flst.Nr. 6190/23, Allmendgrün 2 e 

c) Umbau und Erweiterung des bestehenden Einfamilienwohnhauses zum Zwei- 
Familienwohnhaus 
Flst.Nr. 3449/3, Fessenbacher Weg 4 b 

d) Kenntnisgabeverfahren: Einbau von zwei Dachgauben 
Flst.Nr. 7292, Hessleweg 5  

 
 

3. Kriminalstatistik 2017 
 

4. Schöffenwahl 2018 
 

5. Bekanntgabe von Beschlüssen aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung 
 

6. Verschiedenes / Mitteilungen                         
 

7. Wünsche und Anträge 
 

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.  



 

Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
23. April 2018 

bearbeitet von: 
Anja Schwörer 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlagen 

 

TOP 2 a 
 

 
 

 

Bauantrag an die Gemeinde Ortenberg, Ortenaukreis 

 

 

Sachverhalt 
 
Verz.Nr. 13/2018 
 
Bauvorhaben: Neubau einer Wohnhaussiedlung mit 4 Reihenhäusern 
 
Baugrundstück: Flst.Nr. 2645, Sonnengasse 2 
 
Lage: im nicht überplanten Innenbereich gem. § 34 BauGB 
 
Der Bauherr hat bereits den Abbruch der bestehenden baulichen Anlagen beantragt. Als Ersatzbau 
ist die Errichtung von vier Reihenhäusern mit jeweils einer Wohneinheit geplant.  
 
Die Firsthöhe beträgt 10,08 m die Wandhöhe 6,60 m. Vorgesehen ist die Errichtung von 2 Vollge-
schossen und einem ausgebauten Dachgeschoss, welches aber nicht als Vollgeschoss zu werten ist. 
Als Dachform wurde das Satteldach mit 10 °-Neigung gewählt.  
 
Die nachbarschützenden Grenzabstände werden eingehalten.  
 
Die Verwaltung sieht die geplante Wandhöhe unter dem Gesichtspunkt des „Einfügens nach § 34 
BauGB“ krititsch und hat diesbezüglich mit dem Baurechtsamt Kontakt aufgenommen. Bis zum Re-
daktionsschluss liegt noch keine abschließende Beurteilung des Baurechtsamtes vor. 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Wird in der Sitzung formliert.  
 

 



Maßstab: 1:500

Bearbeiter: webgis05

Datum: 16.04.2018

Gemeinde Ortenberg

Auszug aus der 
Liegenschaftskarte

Nur für den internen Gebrauch

















 

Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
23. April 2018 

bearbeitet von: 
Anja Schwörer 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlagen 

 

TOP 2 b 
 

 
 

 

Bauantrag an die Gemeinde Ortenberg, Ortenaukreis 

 

 

Sachverhalt 
 
Verz.Nr. 11/2018 
 
Bauvorhaben: Errichten einer Stahlhalle für reine Lagerungszwecke (ohne Aufent-

haltsräume) 
 
Baugrundstück: Flst.Nr. 6190/23, Allmendgrün 3 e 
 
Lage: Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Allmendgründ II“;  
 
Der Bauherr plant die Errichtung der Stahlhalle für reine Lagerungszwecke mit folgenden Maßen: 
 
Wandhöhe: 3,23 m 
Firsthöhe: 3,77 m 
Breite (straßenseitig) des Gebäudes:9,14 m 
Tiefe des Gebäudes: 19,60 m 
Dachform: Flachdach 
 
Das im Bebauungsplan festgesetzte Baufenster wird ebenso wie die Grundflächenzahl eingehalten. 
Die nachbarschützenden Grenzabstände werden eingehalten.  
 
Beantragt ist eine Befreiung von der Beibringung eines immissionswirksamen Schalleistungspegels. 
Begründung hierfür: Das Gebäude dient ausschließlich zur Lagerung und Unterbringung von Maschi-
nen, die für den bestehenden Betrieb notwendig sind. Die Maschinen werden lediglich zum Arbeits-
einsatz zwischen 8 und 18 Uhr bewegt. Es werden keinerlei Produkte produziert, somit ist von keiner 
Lärmbelästigung auszugehen, deshalb bittet der Bauherr um Befreiung von der Festsetzung. Dies ist 
im Rahmen des Genehmigungsverfahrens durch die Fachbehörden zu prüfen.  
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Gegen das Bauvorhaben bestehen aus planungsrechtlicher Sicht seitens der Gemeinde keine Be-
denken. Das Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 2 BauGB wird erteilt. 
 

 



Maßstab: 1:500

Bearbeiter: webgis05

Datum: 08.03.2018

Gemeinde Ortenberg

Auszug aus der 
Liegenschaftskarte

Nur für den internen Gebrauch













 

Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
23. April 2018 

bearbeitet von: 
Anja Schwörer 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlagen 

 

TOP 2 c 
 

 
 

 

Bauantrag an die Gemeinde Ortenberg, Ortenaukreis 

 

 

Sachverhalt 
 
Verz.Nr. 14/2018 
 
Bauvorhaben: Umbau und Erweiterung des bestehenden Einfamilienwohnhauses 

zum Zweifamilienwohnhaus und Abbruch eine Doppelgarage 
 
Baugrundstück: Flst.Nr. 3449/3, Fessenbacher Weg 4 b 
 
Lage: im nicht überplanten Innenbereich gem. § 34 BauGB 
 
 
Die bestehende Doppelgarage soll abgebrochen werden. Um das bestehende Wohnhaus zu erwei-
tern ist ein 2-geschossiger Anbau geplant. Dieser wird mit einem Satteldach mit 9 bzw. 16 °-Neigung 
überdeckt. Vier Stellplätze werden entlang des Fessenbacher Wegs ausgewiesen.  
 
Der Anbau liegt höhenmäßig unter dem bestehenden Wohnhaus. Die nachbarschützenden Grenzab-
stände werden eingehalten. 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Gegen das Bauvorhaben bestehen aus planungsrechtlicher Sicht seitens der Gemeinde keine Be-
denken. Das Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 2 BauGB wird erteilt. 
 

 



Maßstab: 1:500

Bearbeiter: webgis05

Datum: 16.04.2018

Gemeinde Ortenberg

Auszug aus der 
Liegenschaftskarte

Nur für den internen Gebrauch











 

Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
23. April 2018 

bearbeitet von: 
Anja Schwörer 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlagen 

 

TOP 2 d 
 

 
 

 

Kenntnisgabeverfahren an die Gemeinde Ortenberg, Ortenaukreis 

 

 

Sachverhalt 
 
Verz.Nr. 15/2018 
 
Bauvorhaben: Einbau von zwei Dachgauben 
 
Baugrundstück: Flst.Nr. 7292, Hessleweg 5 
 
Lage: im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Im Lindle 2013“ 
 
Im Jahr 2010 wurde für das bestehende Gebäude der Aufbau von Dachgauben genehmigt. Diese 
sollen nun in einem kleineren Format ausgeführt werden.  
 
Die geänderte Bauausführung wird nun nochmals neu beantragt. Die Festsetzungen des Bebauungs-
planes werden eingehalten, die notwendigen nachbarschützenden Grenzabstände ebenfalls. Die 
Nachbarschaftsanhörung wurde vom Bauherr selbst durchgeführt; die Einverständniserklärungen der 
Angrenzer liegen der Verwaltung bereits vor.  
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Das Vorhaben wird zur Kenntnis genommen.  
 

 



Maßstab: 1:500

Bearbeiter: webgis05

Datum: 16.04.2018

Gemeinde Ortenberg

Auszug aus der 
Liegenschaftskarte

Nur für den internen Gebrauch







Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
23. April 2018 

bearbeitet von: 
Markus Vollmer 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlage/n 

TOP 3 

 

 

 

Kriminalstatistik 2017 
 

 

Sachverhalt 
 
Herr Roland Ernst, Postenleiter des Polizeipostens Gengenbach hat die Kriminalstatistik für Orten-
berg für das Jahr 2017 erstellt. Er wird diese vorstellen.    
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Kenntnisnahme 
 



 

Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
23. April 2018 

bearbeitet von: 
Anja Schwörer 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlagen 

 

TOP 4 
 

 
 

 

Schöffenwahl 2018 für die Jahre 2019 bis 2023 

 

 

Sachverhalt 

 

In diesem Jahr findet die Wahl der Schöffen und Jugendschöffen für die Geschäftsjahre 2019 bis 
2023 statt. Durch den Präsidenten des Landgerichtes Offenburg wurde mit Schreiben vom 1. Febru-
ar 2018 die Zahl der von der Gemeinde Ortenberg für den Amtsgerichtsbezirk Offenburg vorzuschla-
genden Personen wie folgt festgelegt: 

 

Strafkammer des Landgerichts:  3 Personen 

Schöffengericht:   1 Person 

 

Die Gemeinde muss bis zum 22. Juni 2018 die Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen aufstellen 
und diese bis zum 3. August 2018 an das Amtsgericht übersenden. Die Vorschlagsliste für die Wahl 
der Jugendschöffen ist bis zum 15. Mai 2018 an das Kreisjugendamt zu übermitteln.  

 

Anforderungen an die Vorschlagslisten: 

1. In der Vorschlagsliste sollen alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf und so-
zialer Stellung angemessen berücksichtigt werden. Bei der Auswahl ist darauf zu achten, dass diese 
für das Schöffenamt geeignet sind. 

 

2. In die Vorschlagsliste dürfen nur Personen aufgenommen werden, die Deutsche im Sinne des 
Artikels 116 GG sind. 

 

3. Zum Amt eines Schöffens sind gem. § 32 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) unfähig: 

    - Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 

      besitzen oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 6 Monaten 

      verurteilt sind. 

    - Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat schwebt, die den Verlust der Fä- 

      higkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folgen haben kann. 

 

4. Zum Amt eines Schöffens sollen nach § 33 GVG nicht berufen werden: 

    - Personen, die bei Beginn das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben würden; 

    - Personen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Beginn der Amtsperiode voll- 

      enden würden; 

    - Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste noch nicht ein Jahr in der Gemeinde 

      wohnen; 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

    - Personen, die aus gesundheitlichen Gründen zu dem Amt nicht geeignet sind; 

    - Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deutschen Sprache für das 

          Amt nicht geeignet sind; 

    - Personen, die in Vermögensverfall geraten sind. 

 

Aufgrund vorliegender Bewerbungen und der Zusage einiger bisheriger Bewerber sich wieder zur 
Verfügung zu stellen, schlägt die Verwaltung vor: 

 

als Schöffe: als Jugendschöffe: 

Matthias Litterst Matthias Litterst 

Birgit Boppel Birgit Boppel 

Ursula Stampfer Ursula Stampfer 

Cordelia Schulz Cordelia Schulz 

Wolfgang Klemptner  

Sylvia Lehr  

Fritz Herp  

 

Das weitere Verfahren gestaltet sich wie folgt: 

 

Wesentlicher Gesichtspunkt bei der Aufstellung der Vorschlagsliste ist, dass der Gemeinderat durch 
eine individuelle Vorauswahl die Gewähr für die Heranziehung erfahrener und urteilsfähiger Perso-
nen als Schöffen bietet. 

 

Vor Aufnahme in die Liste sollen die Personen befragt werden, ob sie das Amt auch übernehmen 
können oder ob berufliche oder wichtige Gründe der Übernahme des Amtes entgegenstehen. 

 

Für die Aufnahme einer Person in die Vorschlagsliste ist die Zustimmung von 2/3 der gesetzlichen 
Zahl der Mitglieder des Gemeinderates erforderlich. Die Beratung und Beschlussfassung hat in öf-
fentlicher Sitzung zu erfolgen. 

 

Die vom Gemeinderat beschlossene Vorschlagsliste (Schöffenvorlagsliste in Strafverfahren für Er-
wachsene) ist eine Woche lang zu jedermanns Einsicht auszulegen. Gegen diese Vorschlagsliste 
kann binnen einer Woche schriftlich oder zu Protokoll Einspruch erhoben werden. 

 

Seitens der Verwaltung wurden die oben dargestellten Anforderungen überprüft. Die Voraussetzun-
gen zur Wahl als Schöffe/Jugendschöffe liegen bei den oben genannten Bewerbern vor. Die Verwal-
tung bittet daher um Zustimmung zu den Vorschlagslisten.  

 
 
 

Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat stimmt den Vorschlagslisten für die Wahl der Schöffen und Jugendschöffen für die 
Geschäftsjahre 2019 bis 2023 in der vorgelegten Form zu.  
 



1
Vorschlagsliste für Schöffen

7 7 0 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0

Lfd. 
Nr.

Anrede akad. Grad Familienname Geburtsname Vornamen Familienstand
Geburtsdatum 
(TT.MM.JJJJ)

Geburtsort Beruf Staatsangeh. PLZ Wohnort Straße Haus-Nr.

zum Zeitpunkt 
der Aufstellung 

in der 
Gemeinde 
wohnhaft

Bemerkung Schöffentätigkeit

1 Herr Litterst Matthias verheiratet 23.10.1983 Offenburg

Verwaltungsf
achangestellt
er deutsch 77799 Ortenberg Burgweg 17 Ja

2 Frau Boppel Dötter Birgit verheiratet 26.02.1964
Ludwigshaf
en a. R. 

Hausfrau und 
Mutter deutsch 77799 Ortenberg

Hinterer Burgweg 
28 b Ja

3 Frau Stampfer Hoffmann Ursula Maria verheiratet 12.03.1953 Offenburg
Oberstudienr
ätin deutsch 77799 Ortenberg Neuer Weg 14 Ja

4 Frau Schulz Schuhbart Cordelia verheiratet 21.12.1967 Madrid Ärztin deutsch 77799 Ortenberg Farrengasse 2 Ja

5 Herr Klemptner Wolfgang verheiratet 29.03.1949

Tabelsdorf 
jetzt 
Liesberg Rentner deutsch 77799 Ortenberg Im Weizenfeld 11 Ja

6 Frau Lehr Worgull Sylvia verheiratet 30.05.1958 Oberkirch
Selbst. 
Kauffrau deutsch 77799 Ortenberg

Joseph-Vollmer-
Straße 12 Ja

7 Herr Herp Fritz verheiratet 06.02.1961 Offenburg

Zert. 
Serviceberat
er KFZ-
Gewerbe deutsch 77799 Ortenberg

Käfersbergweg 13 
a Ja

Gemeinde:

Amtsgerichtsbezirk

für die 

Geschäftsjahre:

Ortenberg

Offenburg

2019 - 2023



1
Vorschlagsliste für Jugend-Schöffen

4 4 0 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0

Lfd. 
Nr.

Anrede akad. Grad Familienname Geburtsname Vornamen Familienstand
Geburtsdatum 
(TT.MM.JJJJ)

Geburtsort Beruf Staatsangeh. PLZ Wohnort Straße Haus-Nr.

zum Zeitpunkt 
der Aufstellung 

in der 
Gemeinde 
wohnhaft

Bemerkung Schöffentätigkeit

1 Herr Litterst Matthias verheiratet 23.10.1983 Offenburg

Verwaltungsf
achangestellt
er deutsch 77799 Ortenberg Burgweg 17 Ja

2 Frau Boppel Dötter Birgit verheiratet 26.02.1964
Ludwigshaf
en a. R. 

Hausfrau und 
Mutter deutsch 77799 Ortenberg

Hinterer Burgweg 
28 b Ja

3 Frau Stampfer Hoffmann Ursula Maria verheiratet 12.03.1953 Offenburg
Oberstudienr
ätin deutsch 77799 Ortenberg Neuer Weg 14 Ja

4 Frau Schulz Cordelia verheiratet 21.12.1967 Madrid Ärztin deutsch 77799 Ortenberg Farrengasse 2 Ja

Gemeinde:

Amtsgerichtsbezirk

für die 

Geschäftsjahre:

Ortenberg

Offenburg

2019 - 2023


